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7. Kurtaxen
8. Forderungen auf Rückzahlung von Preisausgleichs

beträgen, Preisstützungsbeträgen und anderen 
Geldleistungen aus dem Staatshaushalt, die unbe
rechtigt in Anspruch genommen wurden oder de
ren Rückzahlung gesetzlich festgelegt ist

9. Gebühren der Deutschen Post
10. Forderungen auf Geldzahlung anstelle einzuzie

hender Gegenstände (Wertersatz) sowie Forderun
gen der Staatsorgane, die aus der Ersatzvornahme 
von Leistungen entstanden sind, zu denen Bürger 
bzvv. juristische Personen verpflichtet waren

11. weitere Geldforderungen der Staatsorgane und 
staatlichen Einrichtungen, wenn in allgemeinver
bindlichen Rechtsvorschriften der Deutschen De
mokratischen Republik deren Vollstreckung nach 
dieser Verordnung ausdrücklich festgelegt ist

12. Zinsen und Zuschläge, Mahn- und Volls.treckungs- 
gebühren zu den in den Ziffern 1 bis 11 festgelegten 
Forderungen.

(2) Der Minister der Finanzen kann weitere Geld
forderungen als vollstreckbar nach dieser Verordnung 
erklären.

§5
Ziel und Umfang der Vollstreckung

(1) Die Vollstreckung dient der Erfüllung der Geld
forderungen der Staatsorgane und staatlichen Einrich
tungen.

(2) Bei der Durchführung der Vollstreckung sind 
Nachteile für den Schuldner zu vermeiden, die in kei
nem angemessenen Verhältnis zu dem zu erzielenden 
Ergebnis stehen.

(3) Die Vollstreckung darf nur insoweit erfolgen, als 
dies zur Deckung der Geldforderung und der Kosten 
des Verfahrens erforderlich ist.

(4) Die Vollstreckung hat zu unterbleiben, wenn aus 
der Verwertung der pfändbaren Gegenstände ein we
sentlicher Überschuß über die Kosten nicht zu erwarten 
ist.

§ 6
Vollstreckungshilfe

(1) Die Vollstreckungsstelle., der Räte der Kreise so
wie der zur Vollstreckung berechtigten Räte der Städte 
und Stadtbezirke führen auf Antrag die Vollstreckung 
wegen Geldforderungen der Staatsorgane und staat
lichen Einrichtungen durch, die keine oder nur be
grenzte Befugnisse zur Vollstreckung haben.

(2) Die Vollstreckungsstellen sind verpflichtet, sich 
auf Ersuchen gegenseitig Vollstreckungshilfe zu leisten, 
insbesondere, wenn damit der Verwaltungsaufwand 
reduziert oder das Verfahren vereinfacht wird. II.

II.
Vollstreekungsverfahrcn

§7
Voraussetzungen

(1) Die Voraussetzungen für die Durchführung eines 
Vollstreckungsverfahrens sind:
1. Fälligkeit der Forderung
2. Aufforderung zur Zahlung, wenn der Schuldner 

nicht gesetzlich zur selbständigen Berechnung, Er
klärung und Entrichtung des geschuldeten Betrages 
verpflichtet ist

3. Mahnung mit abermaliger Fristsetzung und dem 
Hinweis darauf, daß vollstreckt wird, wenn keine 
Zahlung erfolgt.

(2) Zahlungsaufforderung und Mahnung können 
auch öffentlich erfolgen, wenn es sich um periodisch zu 
leistende Zahlungen handelt, deren Fälligkeitstermine 
durch Rechtsvorschriften oder besondere Bekannt
machungen bekanntgegeben worden sind. In diesen 
Fällen darf die Vollstreckung nicht vor Ablauf einer 
Woche nach der öffentlichen Mahnung erfolgen.

§ 8
Vollstreckungsantrag

(1) Der Antrag auf Vollstreckung ist schriftlich bei der 
zuständigen Vollstreckungsstelle zu stellen. Antrags
berechtigt sind Staatsorgane und staatliche Einrichtun
gen, denen vollstreckbare Geldforderungen nach § 4 zu
stehen, sowie Wirtschaftsorgane, die gesetzlich mit der 
Durchführung staatlicher Aufgaben beauftragt sind, 
aus denen sich Geldforderungen nach § 4 ergeben 
(Gläubiger).

(2) Der Vollstreckungsantrag muß enthalten:
1. die Anschrift und das Bankkonto des Gläubigers'
2. den Namen und die Anschrift des Schuldners
3. den Grund und die Höhe der zu vollstreckenden 

Geldforderung. Verspätungszuschläge, Verzugszu
schläge, Stundungszinsen bzw. Mahngebühren sind 
gesondert anzugeben

4. die Rechtsgrundlage für die zu vollstreckende 
Geldforderung

5. die Bestätigung, daß die Voraussetzungen nach § 7 
Abs. 1 vorliegen

6. Unterschrift und Diehststempel des Gläubigers.

(3) Der Vollstreckungsantrag soll weitere Hinweise 
enthalten, die einer schnellen Durchführung des Voll
streckungsverfahrens dienen. Die Vollstreckungsstelle 
kann im Einzelfall spezielle Angaben verlangen.

(4) Die Einleitung des Vollstreckungsverfahrens 
innerhalb des eigenen Bereiches wird durch die voll
streckungsberechtigten Organe in eigener Zuständigkeit 
geregelt.

(5) Der Vollstreckungsantrag ist durch die Vollstrek- 
kungsstelle binnen einer Woche zurückzugeben, wenn 
die Voraussetzungen nach § 7 Abs. 1 oder die Angaben 
nach Abs. 2 nicht vorliegen oder der Antrag sonstige 
wesentliche Mängel enthält.

§9
Vollstreckungsauftrag

(1) Die Vollstreckung erfolgt auf der Grundlage eines 
Vollstreckungsauftrages, der durch den Leiter der Voll
streckungsstelle erteilt wird.

(2) Der Vollstreckungsauftrag enthält die Weisung 
und die Ermächtigung an den Vollzieher, wegen der 
Geldforderungen zu vollstrecken. Der Vollstreckungs
auftrag ist dem Schuldner vorzuzeigen.

§10
Vollstreckung

(1) Die Vollstreckung erfolgt durch
1. Pfändung von Geldforderungen des Schuldners
2. Pfändung von Bargeld
3. Pfändung und Verwertung von beweglichen 

Sachen
4. Eintragung einer Sicherungshypothek
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